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Anfragen Nr.:    ANF/VII/  

 

Betreff: Anfrage zu Grundsätzen von Schulneubauten oder -sanierungen 

 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,  
 
veranlassen Sie bitte die Beantwortung folgender Fragen durch den Oberbürgermeister.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Steven Giermann 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
ich bitte um die Beantwortung folgender Fragen.  
 
 
In allen Sitzungen des Ausschusses für Schule und Sport berichten Sie regelmäßig über die 
Vorhaben von Schulneubauten und -sanierungen. 
 
1.Planen Sie grundsätzlich, insofern baulich möglich, sogenannte "Kiss-and-ride-Zonen" bei 
der Sanierung / einem Neubau von Grundschulen als Reaktion auf die Beschlussfassung 
der BV/VII/0380? 
 
a. Ist die Errichtung solcher Zonen beim Umzug der Grundschule Datzeberg, der 
Grundschule West sowie der Grundschule Süd angedacht? 
 
b. Wenn nein, benötigt es seitens der Stadtvertretung einen Grundsatzbeschluss, damit 
diese Zonen zukünftig grundsätzlich mitgedacht werden? 
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2.Planen Sie grundsätzlich, auch über die Maßstäbe der Schulbaugrundsätze des Landes 
M-V, Inklusionsräume, Räume für weiteres pädagogisches Personal sowie besondere 
Anforderungen der Raumhöhe (Akustik, Förderschwerpunkt Hören) und der 
Raumbeleuchtung (Optik, Förderschwerpunkt Sehen) in Planungen mit ein? 
 
3.Auf welchen Rechtsgrundlagen beruhen die Inklusionsplanungen bezüglich Frage 2? 
 
Herzlichen Dank 
 
gez. Steven Giermann 
 
 
 
 
 






